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Dperat ig alSöann bem SunbeSrate pr Slner»

letmung einpretdjen.
3trt. 33. Me Driginalbolumente [tub, fofern in ben

©emeinben nicfjt troclene unb feuerfidfere Zäunte pr
Söerfügung flehen, im ©taatSardjio obet an anberen
geeigneten Orten unterjubringen unb gegen geuer» unb
SSßafferfe^aben p oerfichern.

III. iftachfütjrung.
9lrt. 34. Sie Siegelung beS 9Rachfül)rungSwefen§

niirb einer befonberen Serorbnung oorbefjalten.

C. Koftentraguug.

Irt. 35. Set Danton übernimmt:
1. Sie Soften ber triangulation IV. Orbnung, fomeit

fie ntd)t im ©inné non 9lrt. 1 beS SunbeSbefchluffeS
betreffenb ^Beteiligung beS SunbeS an ben Soften
ber ©runbbu<hoermeffung oom 13. 2Ipril 1910 oom
Surtbe pergütet werben ober nicht getnäf; 2Irt. 36

3<ff. 2 biefer Serorbnung ben pouüf^en ©emeinben
übetbunben finb.

2. Sie Sofien ber Serififation ber SermeffungSwetle,
mit MSnahme ber Selöhnung ber Hilfsarbeiter.

3. Sie Soften ber fantonalen SermeffungSaufficlg.
Slrt. 36. Sie politifc^en ©emeinben übernehmen:

1. Sie Soften ber ©ntfdhäbigung ber SJiitglieber ber
SermeffungSlommiffion unb ber übrigen allgemeinen
SerroaltungSarbeiten.

2. Sie Soften für ben Transport unb baS ©et',en ber
trigonometrifdhen ißunltoerficherungen, allfällige @nt»

fdjäbigungen für bte (Errichtung unb Verlegung, fo»
rote für Kulturfdjaben ber ©ignalfteUen unb allfällig
Beilegung ber ©idjten.

3. Ste Soften für bie Sergdhentng ber SermeffungS»
operate.

4. Mfäüige Seiträge an bte Koften ber ©runbbudf)»
oermeffung.
(ES .gebt ben politise« ©emetnben auch fcet, bie

gefamten SermeffungSlofien, nach 2tbpg ber anber»
roeltigen Seiträge, p übernehmen.

Sirt. 37. Ste (Eigentümer übernehmen bie nach 2lb»

jug ber SunbeSfuboenüon unb atlfäÜiger Seiträge ber
polttifdhen ©emeinben noch ungebedten SermeffungS!often
mit (Sinfcblug ber Sofien bei ©eometerS unb ber HilfS»
arbeitet bei ben SerifiEationen, fomie aüfätlige roetiere,
mit ber Sachführung ber Sermeffung im 3ufammen»
bang ftehenbe Soften (mie j. S. bie Soften örtlicher
®rgänpng§trianguiationen, Sergütung oon Kulturfdbaben,
foroeit btefe nicht ber ©emeinbe pr Saft fällt, ufm.)

D. Straibefttmmusgen.
2lrt. 38. 2Ber böswillig SermeffungSjeicben befc^ä=

bigt, ftth ben Morbnungen ber MffichtSbehörbe, bte
biefe im Qntereffe ber Sermeffung trifft, roibetfegt ober
beten Organe an ihren Arbeiten hmbert, oerfäüt in eine
»om SejirESamt auSpfäüenbe Suge oon gr. 5.— btô
fjr. 100.—, fofern nicht baS ©trafoerfahren gemäg bem
©trafgefeg über Setbrechen unb Sergehen oom 4. Januar
1886 pr Mroenbung fommt.

E. ©chluRbeftimmung.
9lrt. 39. Sorftehenbe Serorbnung tritt mit bem

Sage ber bunbeSrätlldbert ©enehmigung tn Kraft; alle
mit ihr tn SBiberfpruch ftehenben (Erläffe unb Set»
fügungen werben als aufgehoben erllärt.

(©cglug folgt.)

ber 5*>t^onfeti)ierunô>
9IIS organiser ©toff ift baS Holj ber gerfegung

pgänglicg, unb namentlich finb es in ben HoljEörper
gelangenbe ©poren oon ^Siljcn, welche einen jerftörenben
(Elngug ausüben. SBaffergegalt tn genügenbem Silage
unb bem ©ebeigen oon tßiljen unb Safterien günfiige
Temperaturen begünftigen ben fferfegungSptojeg. (Erg
im Anfange be§ gtokr nn§ liegenben SiahrgunberlS hot
man fich mit ber ffrage ber ijoljlonferoterung befaßt;
aber eS finb bocg erfi ^ahrjegnte her- bag biefe f>olj»
fonferoierung mit fftüdgdjt auf ben fteigenben Serbraucg
eine brennenbe ffrage geworben ift. StefeS 3iel P
erreichen ift nur möglich burcg Slbtötung ber im Holje
porhanbenen ißiljletme unb burch Träntung beS ÇoljeS
mit ©toffen, welche bte Singriffe ber pijletme gegen»
ganbSloS machen.

SaS Tro einen be§ HoljeS an ber Suft lägt immer
nod) fooiel geucgtiglelt prüdE, bag ein günfiiger Soben
für bie ©ntmicElung ber äRilroorganiSmen oorhanben
ig. SBirtfamer ig fcgon bte fünfitidhe MStrocEnung; aber
ge Eann für Çoljer, bie im freien oerwenbet werben
unb ben SBitterungSeingüffen ausgefegt finb, nicht in
Setracgt Eommen.

SaS oielfadh üblidhe Slnloglen hat ben gtoed, baS

(Einbringen oon fyäulniSerregern p erfdhweren; aber eS

hat ben grogen Stachlet!, bag hiebet Sîiffe unb ©prünge
entgehen, welche ber geucgttgleit unb ben Kletnlebemefen
als ©ingangSpforte btenen, unb im übrigen ift bie

frühere Annahme, bag bte bei bem SerbrennungSprojeg
entgegenben antifeptifdg wtrfenben ißrobulte in baS Holj
einbringen, hinfällig- Ser Mftridh hat- fo lange er frifch
ig, etnigermagen SBext ; aber im freien wirb er balb
jerfiört, unb wenn bei fetnem Slufbrlngen noch Seuc£)tig£eit
im Holje oorhanben ig, fo wirb beren Serbunftung
oerhtnbert unb unter bem ©tnflug ber bereits oorhanbenen
SRifroorganiSmen Serftodung herbeigeführt.

SaS 2luSlaugen, toelcheS burch ©inlegen frifch»
gefällten HolpS in gtegenbeS Sßaffer ober burdh Sämpfen
herbeigeführt wirb, hat leinen grogen äßert unb lann
augetbem etne ungüngige Seetnträdhtigung ber ffefiigfett
pr golge haben. Son grögter SBirtung für bie Holj»
lonferoierung ig bie ^aipïâgnierung mit antifeptifdh
wirtenben ©toffen, toeldje oorganbene gäulniSerreger
abtöten unb ben ßutritt neuer oerhtnbern. Htep werben
bie oerfchiebengen ©toge oerwenbet, bei beren MStoalg
praltifdhe ©rwägungen unb SerwenbungSjmed beS fioIjeS
ben ÉuSf^lag ju geben haben. Ste Mwenbung ber
Littel, bie tn ber Hauptfadhe auS 'üttetallfaljen ober
Teerölen begehen, geflieht auf bie oerfdhtebenge SBeife,

entweber burd) (Eintauchen in bie 3mprägmerungS=
güffigfeit ober burdh auf ©aftoerrtngerung gerichtetes

(Etnpreffen ober auch fälliger Surdhtränfung unter 3ln»

Job« ÛB®agis©K®$ Eisenkonstfuktions Werkstitte

Wintedhiir; Wûîflingerstrasi». — TaUphon.
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Das Operat ist alsdann dem Bundesrate zur Aner-
kernung einzureichen.

Art. 33. Alle Originaldokumente sind, sofern in den
Gemeinden nicht trockene und feuersichere Räume zur
Verfügung stehen, im Staatsarchiv oder an anderen
geeigneten Orten unterzubringen und gegen Feuer- und
Wasserschaden zu versichern.

III. Nachführung.
Art. 34. Die Regelung des Nachführungswesens

wird einer besonderen Verordnung vorbehalten.

0. Kostentraguug.
Art. 35. Der Kanton übernimmt:

1. Die Kosten der Triangulation IV. Ordnung, soweit
sie nicht im Sinne von Art. 1 des Bundesbeschlusses
betreffend Beteiligung des Bundes an den Kosten
der Grundbuchvermesfung vom 13. April 1910 vom
Bunds vergütet werden oder nicht gemäß Art. 36

Ziff. 2 dieser Verordnung den politischen Gemeinden
überbunden sind.

2. Die Kosten der Verifikation der Vermessungswerke,
mit Ausnahme der Belöhnung der Hilfsarbeiter.

3. Die Kosten der kantonalen Vermessungsaufsicht.
Art. 36. Die politischen Gemeinden übernehmen:

1. Die Kosten der Entschädigung der Mitglieder der
Vermessungskommisston und der übrigen allgemeinen
Verwaltungsarbeiten.

2. Die Kosten für den Transport und das Setzen der
trigonometrischen Punktversicherungen, allfällige Ent-
schädigungen für die Errichtung und Verlegung, so-
wie für Kulturschaden der Signalstellen und allsällig
Freilegung der Sichten.

3. Die Kosten für die Versicherung der Vermeffungs-
operate.

4. Allsällige Beiträge an die Kosten der Grundbuch-
vermeffung.
Es.steht den politischen Gemeinden auch frei, die

gesamten Vermessungskosten, nach Abzug der ander-
weiligen Beiträge, zu übernehmen.

Art. 37. Die Eigentümer übernehmen die nach Ab-
zug der Bundessubvention und allfälliger Beiträge der
politischen Gemeinden noch ungedeckten Vermessungskosten
mit Einschluß der Kosten des Geometers und der Hilfs-
arbeiter bei den Verifikationen, sowie allfällige weitere,
mit der Durchführung der Vermessung im Zusammen-
hang stehende Kosten (wie z. B. die Kosten örtlicher
Ergänzungstriangulationen, Vergütung von Kulturschaden,
soweit diese nicht der Gemeinde zur Last fällt, usw.)

1). StrasbesttînmuLgen.
Art. 38. Wer böswillig Vermessungszeichen beschä-

digt, sich den Anordnungen der Aufsichtsbehörde, die
diese im Interesse der Vermessung trifft, widersetzt oder
deren Organe an ihren Arbeiten hindert, verfällt in eine
vom Bezirksamt auszufällende Buße von Fr. 5.— bis
Fr. 100.—, sofern nicht das Strafverfahren gemäß dem
Strafgesetz über Verbrechen und Vergehen vom 4. Januar
1886 zur Anwendung kommt.

II Schlußvestimmrmg.
Art. 39. Vorstehende Verordnung tritt mit dem

Tage der bundesrätlichen Genehmigung in Kraft; alle
mit ihr in Widerspruch stehenden Erlasse und Ver-
fügungen werden als aufgehoben erklärt.

(Schluß folgt.)

Von der Holzkonservierung.
Als organischer Stoff ist das Holz der Zersetzung

zugänglich, und namentlich sind es in den Holzkörper
gelangende Sporen von Pilzen, welche einen zerstörenden
Einfluß ausüben. Wassergehalt in genügendem Maße
und dem Gedeihen von Pilzen und Bakterien günstige
Temperaturen begünstigen den Zersetzungsprozeß. Erst
im Anfange des hinter uns liegenden Jahrhunderts hat
man sich mit der Frage der Holzkonseroierung befaßt;
aber es sind doch erst Jahrzehnte her, daß diese Holz-
konservierung mit Rücksicht auf den steigenden Verbrauch
eine brennende Frage geworden ist. Dieses Ziel zu
erreichen ist nur möglich durch Abtötung der im Holze
vorhandenen Pilzkeime und durch Tränkung des Holzes
mit Stoffen, welche die Angriffe der Pilzkeime gegen-
standslss machen.

Das Trocknen des Holzes an der Luft läßt immer
noch soviel Feuchtigkeit zurück, daß ein günstiger Boden
für die Entwicklung der Mikroorganismen vorhanden
ist. Wirksamer ist schon die künstliche Austrocknung; aber
sie kann für Hölzer, die im Freien verwendet werden
und den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, nicht in
Betracht kommen.

Das vielfach übliche Ankohlen hat den Zweck, das
Eindringen von Fäulniserregern zu erschweren; aber es

hat den großen Nachteil, daß htebei Risse und Sprünge
entstehen, welche der Feuchtigkeit und den Kleinlebewesen
als Eingangspforte dienen, und im übrigen ist die

frühere Annahme, daß die bei dem Verbrennungsprozeß
entstehenden antiseptisch wirkenden Produkte in das Holz
eindringen, hinfällig. Der Anstrich hat, so lange er frisch
ist. einigermaßen Wert; aber im Freien wird er bald
zerstört, und wenn bei seinem Aufbringen noch Feuchtigkeit
im Holze vorhanden ist, so wird deren Verdunstung
verhindert und unter dem Einfluß der bereits vorhandenen
Mikroorganismen Verstockung herbeigeführt.

Das Auslaugen, welches durch Einlegen frisch-
gefällten Holzes in fließendes Wasser oder durch Dämpfen
herbeigeführt wird, hat keinen großen Wert und kann

außerdem eine ungünstige Beeinträchtigung der Festigkeit

zur Folge haben. Von größter Wirkung für die Holz-
konservierung ist die Imprägnierung mit antiseptisch
wirkenden Stoffen, welche vorhandene Fäulniserreger
abtöten und den Zutritt neuer verhindern. Hiezu werden
die verschiedensten Stoffe verwendet, bei deren Auswahl
praktische Erwägungen und Verwendungszweck des Holzes
den Ausschlag zu geben haben. Die Anwendung der

Mittel, die in der Hauptsache aus Metallsalzen oder
Teerölen bestehen, geschieht auf die verschiedenste Weise,
entweder durch Eintauchen in die Imprägnierung?-
flüssigkeit oder durch auf Saftoerrtngerung gerichtetes

Einpressen oder auch völliger Durchtränkung unter An-

eiserner korm«
kür S!«

«sÄs-SS« iSV«
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roenbung boßen ®rudei. ®ai ältefte Saucboetfaßren ift
bai Kpanifteren, roelcßei zum 3">®®t b®ü< bai mit
Ouedftlbercbloriblöfung ju tränten. Stamentltcß tn ©üb--

beutfdßtanb roirb baiSerfaßren beute nocß bei Telegraphen»
ftangen unb Seitungimaften angeroenbet ; beim biefe
Qmprägnterungiflüffigteit befißt ftarfe antifeptifdße ©igen»
feßaften. Sei biefem Serfaßren roirb bai nur teil»

roeife bureßtränft ; aber Sorbebingung für bie äBirlfamteit
ift, baß nur gefunbei, oollftänbig lufttrodenei jur
Seßanblung Eommt. Son ber baperifdjen tßoftoerroaltung
roirb bie burdjfdjnittltdje Sebenibauer fpanifierter ©langen
auf 1772 Qaßre angegeben.

3n Dfierretd) roetben im SGBege bei Saucßoerfahreni
bie ^öljer mit Sellit»®oppelfluor beßanbelt, roelcßei ftarl
antifeptifdß roirît unb billiger ift ali GuedfUberdßlorib.
®em Set fahren fjaftet aber bai etne Sebentltcße an,
baß ein Seil ber oerroenbeten «Stoffe eçploftoartig oer»
brennt unb babureß einen gefährlichen ©ßaralter bat.

®a§ ältefte ©üftoerbrängungioerfaßren ift bai naeß
bem frangöfifd^en Sitzte Souperie genannte Soucßerte»
oerfaßren, bei roel(ßem bai oerroenbete SRittel eine Kupfer»
oitriollöfung ift. ®ai Serfahren ift ziemlich billig, unb
roeil ei fid) auf ben natürlichen Sorgang bei Stuffteigeni
ber Säfte im Holz ftfißt, etforbert ei leine umfang»
reiben, ©inrießtungen unb lann auch gleich nach bem

©infcßlage ohne roeiterei oorgenommen roerben. ®ai
Setfabren barf jeboeß nicht zu fpät angeroenbet roerben,
unb ei befiel ihnt ber roettere Stadtteil an, baß bai
Kupferoitriol leicht burdb SBaffer auigetuafeßen roirb.
©ine Serteuerung bringt ber Umftanb mit fieb, baff nur
unbertnbetei ^olj imprägniert roerben lann, unb beißalb
burdb bai notroenbige Schälen ein Seil bei bebanbelten
fpo^ei tn bie Slbfäde gelangt. SBenn Kupferoitriol ober
anbete in SB a ffer löiltcßen SHetattfatse sur Imprägnierung
oerroenbet roerben, fo empfiehlt ei fidß, bie Hölzer in
ber Stäbe ber ©rboberffäche mit einem Scßußanftricß
(Seer, Seeröl) zu oerfeßen.

Sei bem Saftoerbrängungioerfaßren roirb außer
Kupferoitriol audb Kupfercßlorib, 3Wcßlotib unb gluor»
zint oerroenbet ; aber oon bem 3intcßlorib läßt fieb fagen,
baß ei noch leichter burdb Söaffer auigelaugt roirb ali
Kupferoitriol.

SBenn nun ooit einem SoHimprägnierungioerfaßren
gefpreeßen roirb, fo ift ein folcßei fpejieU bei ber Ktefer
irrefübrenb, roeil bie £>ötjer nicht ooflftänbig oon bem
Imprägniermittel burdbtränlt roetben ; benn bie ber Saft»
Zuführung bienenben Hohlräume liegen immer nur im
Splintbolje, roäbrenb im Ketnßolze bie ßugänge ju biefen
Hohlräumen oerllebt -ober biefe felbft mit Scßußfioffen
angefüllt finb. Stur ber ©pltnt lann ooH imprägniert
roerben, roäbrenb ber Kern aueb bei Slnroenbung bob®"
®rudei nicht tn nenneniroerter Siefe burdhbrungen roerben
lann. ®te Imprägnierung bei Kerni ift aber audb flat
nicht nötig, roeil et aui fid} ßeraui nicht mehr tn 3®*=
feßung übergeben lann unb genügenb gefeßüßt ift, roenn
bie Imprägnierung bai Splinlßolz erfaßt bat. (©erb»
ftoffe fchühen bei (Siehe, Harje bei Sannen, Kiefern unb
gießten.) Slbgefeßen oom roten ober falfcßen Kern bei
ber Suche bat biefe Jpoljart fein Ketnßolz, unb aui biefem
©runbe lann man bei ihr oon einer SoUimprägnterung
fpreeben.

®er Imprägnierung mit ©ßlorzinl ift btejenige mit
fchroeren Seerölen (Kreofotöl) überlegen, ©teinfoblenteeröl
ift ein oorzüglicßei Konferoterungimiltel, bai nicht
roafferlöiltcß ift unb bai ©inbringen oon 30äffet tn bai
Höh oerhinbert. @i ift ber roettere Sorjug bamit oer»
bunben, baß bai Seeröl mit ben Seftanbtetlen bei
©rbbobeni leine Serbtnbung eingebt unb bie mit ihm
in Serbinbung lommenben SJletaUtetle nicht allein nicht
angreift, fonbern fogat gegen Soft feßußt.

®ai Setfabren, roelchei ©ichen» unb SuchenfcßroeHen
gegenüber angeroenbet roirb, ift bai Slütgerfcße ölerßißunqs,
oerfabren, roelchei barin beftebt, baß bai lufttroctené
©idben» unb Sucßenßolz in eiferne Sebälter eingebracht
roirb. ®iefe roerben luftbicßt oerfebtoffen unb bureß Suft»

pumpen etn Saluum ßergefMt. Unter anbaltenber Suft»
oetbünnung roirb oorgeroärmtei Seeröl in ben Steffel
etngelaffen, tn burdb ®ampf gebeizten SRöbrenfchlattgen
auf 1050 bii 1150 ®rab ©elfiui erroärmt, unb nah
genügenber Sluitrodnung bei Holj®§ roirb ber Keffel mit
Seeröl gefüllt unb btefei unter etnem ®rud oon fünf
bii fieben Itmofpßären in bte Hohlräume bei £>«%$
hineingepreßt.

SKit btefer Imprägnierung finb gute (Erfahrungen
gemadbt roorben ; aber bai Serfabren ift teuer, unb bei

Selegrapbenftangen unb Seitungimaften angeroenbet, bat
ei fieb b®rauigefieHt, baß ein Seil bei Seerölei rolebet

berauigeguoüen ift, roai für ben Setlebr unangenehme
folgen bat, roeil fieb M® ©langen nicht mit Ölfarbe
ftreteben laffen. 3öanbel ift nach btefer Sichtung gefebaffen

burdb bai Seerölfparoetfabren, bei roelcbem nur ein Seil
ber bei ber Sollimprägntcrung aufgenommenen Seer»

menge oerroenbet roirb. Sei bem hierauf gerichteten

Spftem Stüping roirb nicht allein etne roirlfame Konfer»

oierung erjtelt, fonbern auch bai Sluitreten oon Öl oer»

binbert, roai bie Slnroenbung einei f^arbenanftrichei
möglich macht. ®a» für bte ölfottferoierung angeroenbete

Seerölfparoetfabren ftetlt fid) für ©rubenbolj ju teuer,

roeil an beffen Sebenibauer nur begrenzte Slnfprüdbe ge=

ftetlt roerben. Slnbererfeiti finb bie Höljer ber ßetprung
leichter auigefeßt unb erforbern aui biefem ©runbe
einen um fo roirlfameren Schuß, ben man ihnen bureß

bie Serroenbung oon Söfungen oon SERetaHfalgen ange»

beißen läßt. Hi®i" etgnen fieß befonberi napßtalinfulfo»
faurei 3i"i ""k Kiefelßuornatrium, jroei SJlittel non

ßoßer antifeptifdber SBirlung. Slußetbem roetben nod)

oerfeßtebene anbere Serfaßren angeroenbet, unb In ber

neueren ßeit ift man baju übergegangen, jit ßucferlöfungeti
feine 3uflutßt P neßmen, bie aber bei ben tn Setradjt
lommenben Konzentrationen leine lonferoierenbe S&irfung

ßaben.
®ie Holjlonferoterung bat oom oolliroirtfchaftlic|en

©tanbpuntte aui eine boße Sebeulung, inibefonbere, roeil

tägtidß b®* Sebarf fteigt, unb bemgegenüber bte SBorräle

Zufammenfcßrumpfen. Ëui biefem ©runbe ift ei befonberi

roidßtig, baß bte Steigerung ber Haltbarfeit möglich ft oer»

oolllommnet roerben muß, um ben Sebarf ßerabjufeßeu.

Umcbieäenes.
Holâlwïûdenbatitett für ©efangene. ©ine riefige

Holjtieferung fteßt für bte beutfeße HolzinbuftrieJn
äuifießt. @i ßanbelt fieß hierbei um bte oom SÖfilitär»

ßilui in ©cßneibemüßl bef'cßloffene ©rridßtung oon

geräumigen Holzbaracfen für meßr ali 30,000

ruffifeße ©efangene. Qebe ber Saracten, bie aui

Holjpfäßlen, Holzbadßoetbanb unb einer taub gefpunbeten

Sretterfcßalung ßergeflellt roerben, foH 100 SJÎann auf'

neßmen, fo baß inigèfamt etroa 300 Saraden erforbertieß

finb. ®aneben ift aber nodß bte ©rbauung oon 5-0
befonberen Kücßenbaraden aui H^i ^
lunfüräumen für bie Sanbßurmleute, bie jur Seroacßung

herangezogen roerben, geplant. ®er gefamte
roirb auf etroa 9000 unb beten Sffiert auf geg®"

halbe SMion SHarl beziffert. ®ie fJertigfteQung f®J

außerorbentlicß befcßleunigt roerben, fo baß für bai tu»'

ßanbene Soßßolz etne fdßnelle Serroertungiwögu'O"
beßeßt.
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wendung hohen Druckes. Das älteste Tauchverfahren ist
das Kyanisieren, welches zum Zweck hat, das Holz mit
Queckstlberchloridlösung zu tränken. Namentlich in Süd-
deutschland wird das Verfahren heute noch bei Telegraphen-
stanzen und Leitungsmasten angewendet; denn diese

Jmprägnierungsflüsfigkeit besitzt starke antiseptische Eigen-
schaften. Bei diesem Verfahren wird das Holz nur teil-
weise durchtränkt; aber Vorbedingung für die Wirksamkeit
ist, daß nur gesundes, vollständig lufttrockenes Holz zur
Behandlung kommt. Von der bayerischen Postverwaltung
wird die durchschnittliche Lebensdauer kyanisierter Stangen
auf 17 l/2 Jahre angegeben.

In Österreich werden im Wege des Tauchverfahrens
die Hölzer mit Bellit-Doppelfluor behandelt, welches stark
antiseptisch wirkt und billiger ist als Quecksilberchlorid.
Dem Verfahren haftet aber das eine Bedenkliche an,
daß ein Teil der verwendeten Stoffe explosivartig ver-
brennt und dadurch einen gefährlichen Charakter hat.

Das älteste Saftoerdrängungsverfahren ist das nach
dem französischen Arzte Boucherie genannte Boucherie-
verfahren, bei welchem das verwendete Mittel eine Kupfer-
vitriollösung ist. Das Verfahren ist ziemlich billig, und
weil es sich auf den natürlichen Vorgang des Aufsteigens
der Säfte im Holz stützt, erfordert es keine umfang-
reichen Einrichtungen und kann auch gleich nach dem

Einschlage ohne weiteres vorgenommen werden. Das
Verfahren darf jedoch nicht zu spät angewendet werden,
und es haftet ihm der weitere Nachteil an, daß das
Kupfervitriol leicht durch Wasser ausgewaschen wird.
Eine Verteuerung bringt der Umstand mit sich, daß nur
unberindetes Holz imprägniert werden kann, und deshalb
durch das notwendige Schälen ein Teil des behandelten
Holzes in die Abfälle gelangt. Wenn Kupfervitriol oder
andere in Waffer löslichen Metallsalze zur Imprägnierung
verwendet werden, so empfiehlt es sich, die Hölzer in
der Nähe der Erdoberfläche mit einem Schutzanstrich
(Teer, Teeröl) zu versehen.

Bei dem Saftverdrängungsoerfahren wird außer
Kupfervitriol auch Kupferchlorid, Zinkchlorid und Fluor-
zink verwendet; aber von dem Zinkchlorid läßt sich sagen,
daß es noch leichter durch Wasser ausgelaugt wird als
Kupfervitriol.

Wenn nun von einem Vollimprägnierungsverfahren
gesprcchen wird, so ist ein solches speziell bei der Kiefer
irreführend, weil die Hölzer nicht vollständig von dem
Imprägniermittel durchtränkt werden; denn die der Saft-
Zuführung dienenden Hohlräume liegen immer nur im
Splintholze, während im Kernholze die Zugänge zu diesen
Hohlräumen verklebt -oder diese selbst mit Schutzstoffen
angefüllt sind. Nur der Splint kann voll imprägniert
werden, während der Kern auch bei Anwendung hohen
Druckes nicht in nennenswerter Tiefe durchdrungen werden
kann. Die Imprägnierung des Kerns ist aber auch gar
nicht nötig, weil er aus sich heraus nicht mehr in Zer-
setzung übergehen kann und genügend geschützt ist, wenn
die Imprägnierung das Splintholz erfaßt hat. (Gerb-
stoffe schützen bei Eiche, Harze bei Tannen, Kiefern und
Fichten Abgesehen vom roten oder falschen Kern bei
der Buche hat diese Holzart kein Kernholz, und aus diesem
Grunde kann man bei ihr von einer Vollimprägnierung
sprechen.

Der Imprägnierung mit Chlorzink ist diejenige mit
schweren Teerölen (Kreosotöl) überlegen. Steinkohlenteeröl
ist ein vorzügliches Konservterungsmiltel. das nicht
wasserlöslich ist und das Eindringen von Wasser in das
Holz verhindert. Es ist der weitere Vorzug damit oer-
bunden, daß das Teeröl mit den Bestandteilen des
Erdbodens keine Verbindung eingeht und die mit ihm
in Verbindung kommenden Metallteile nicht allein nicht
angreift, sondern sogar gegen Rost schätzt.

Das Verfahren, welches Eichen- und Buchenschwellen
gegenüber angewendet wird, ist das Rütgersche Olerhitzunqs-
verfahren, welches darin besteht, daß das lufttrockene
Eichen- und Buchenholz in eiserne Behälter eingebracht
wird. Diese werden luftdicht verschlossen und durch Luft-
pumpen ein Vakuum hergestellt. Unter anhaltender Luft-
Verdünnung wird vorgewärmtes Teeröl in den Kessel

eingelassen, in durch Dampf geheizten Röhrenschlanaen
auf 1050 bis 1150 Grad Celsius erwärmt, und nach

genügender Austrocknung des Holzes wird der Kessel mit
Teeröl gefüllt und dieses unter einem Druck von fünf
bis sieben Atmosphären in die Hohlräume des Holzes
hineingepreßt.

Mit dieser Imprägnierung sind gute Erfahrungen
gemacht worden; aber das Verfahren ist teuer, und bei

Telegraphenstangen und Leitungsmasten angewendet, hat
es sich herausgestellt, daß ein Teil des Teeröles wieder

herausgequollen ist, was für den Verkehr unangenehme
Folgen hat, weil sich die Stangen nicht mit Ölfarbe
streichen lassen. Wandel ist nach dieser Richtung geschaffen

durch das Teerölsparverfahren, bei welchem nur ein Teil
der bei der Vollimprägnllrung aufgenommenen Teer-

menge verwendet wird. Bei dem hierauf gerichteten

System Rüping wird nicht allein eine wirksame Konser-

vierung erzielt, sondern auch das Austreten von Öl ver-

hindert, was die Anwendung eines Farbenanstriches
möglich macht. Das für die Olkonservierung angewendete

Teerölsparverfahren stellt sich für Grubenholz zu teuer,

weil an dessen Lebensdauer nur begrenzte Ansprüche ge-

stellt werden. Andererseits sind die Hölzer der Zerstörung
leichter ausgesetzt und erfordern aus diesem Grunde
einen um so wirksameren Schutz, den man ihnen durch

die Verwendung von Lösungen von Metallsalzen ange-

deihen läßt. Htezu eignen sich besonders naphtalinsulfo-
saures Zink und Kieselfluornatrium, zwei Mittel von

hoher antiseptischer Wirkung. Außerdem werden noch

verschiedene andere Verfahren angewendet, und in der

neueren Zeit ist man dazu übergegangen, zu Zuckerlösungen
seine Zuflucht zu nehmen, die aber bei den in Betracht

kommenden Konzentrationen keine konservierende Wirkung
haben.

Die Holzkonservierung hat vom volkswirtschaftlichen
Standpunkte aus eine hohe Bedeutung, insbesondere, weil

täglich der Bedarf steigt, und demgegenüber die Vorräte

zusammenschrumpfen. Aus diesem Grunde ist es besonders

wichtig, daß die Steigerung der Haltbarkeit möglichst ver-

vollkommnet werden muß. um den Bedarf herabzusetzen.

bmàâeim.
Holzbarackenbauten für Gefangene. Eine riesige

Holzlieferung steht für die deutsche Holzindustrie in

Aussicht. Es handelt sich hierbei um die vom Militär-

fiskus in Schneidemühl beschlossene Errichtung von

geräumigen Holzbaracken für mehr als 30,W
russische Gefangene. Jede der Baracken, die aus

Holzpfählen, Holzdach verband und einer rauh gespundeten

Bretterschalung hergestellt werden, soll 100 Mann auf-

nehmen, so daß insgesamt etwa 300 Baracken, erforderlich

sind. Daneben ist aber noch die Erbauung von ö-v
besonderen Küchenbaracken aus Holz und von llliter-

kunftsräumen für die Landsturmleute, die zur Bewachung

herangezogen werden, geplant. Der gesamte Holzbedars

wird auf etwa 9000 ir^ und deren Wert auf gegen em

halbe Million Mark beziffert. Die Fertigstellung M
außerordentlich beschleunigt werden, so daß für das o»r-

handene Rohholz eine schnelle Verwertungsmögltch»
besteht.
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